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Stellungnahme zum Novellierungsentwurf der Gas-Marktmodell-

Verordnung sowie zur Änderung der Sonstigen Marktregeln - Kapitel 2 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nachstehend erlauben wir uns zu obengenannten Entwürfen Stellung zu nehmen:  

 

Ad § 16. (1) Vorschlag zur Anpassung der kalenderjährlichen Kapazitätsbestel-

lung an das Speicherjahr 

 

§16 (1) Speicherunternehmen vereinbaren einmal jährlich für das jeweils folgende 

Speicherjahr mit dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Speicheranlage angeschlos-

sen ist (oder angeschlossen werden soll), die für die Ein- und Ausspeicherung maxi-

mal vorzuhaltende Kapazität…. 

 

Die Vergabe der Speicherkapazitäten erfolgt in der Regel am Ende des ersten Quartals 

für das Speicherjahr, das mit 1.4 zu laufen beginnt. Daher ist für das Speicherunter-

nehmen der konkrete Bedarf für das nächste Jahr zum Zeitpunkt der kalenderjährli-

chen Kapazitätsbestellung unbekannt. Die Anpassung würde es dem Speicherunter-

nehmen ermöglich, den netzseitigen Kapazitätsbedarf besser abschätzen zu können. 

 

Ad § 16 Abs. 1 neuer Absatz 1a: 

Wir regen an klarzustellen, dass die neue Option auch für bestehende Netzzugangsver-

träge zur Anwendung kommen kann.  

 

„(1a) Abweichend von Abs. 1 können Speicherunternehmen mit dem Netzbetreiber, an 

dessen Netz die Speicheranlage angeschlossen ist (oder angeschlossen werden soll), 

die für die Ein- und Ausspeicherung maximal vorzuhaltende Kapazität für eine Min-

destdauer von jeweils 15 Jahren vereinbaren oder eine Anpassung des bestehenden 

Netzzugangsvertrages vornehmen. Die Netzbetreiber sind diesfalls verpflichtet, die 

gebuchte Kapazität für die Vertragsdauer vorzuhalten. Eine Reduktion der Buchung 

gegenüber der für die Vertragsdauer vereinbarten Kapazität ist nur in jenem Umfang 

möglich, in dem der Netzbetreiber diese Kapazität wirtschaftlich gleichwertig ver-
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markten kann. Eine Erhöhung der Buchung gegenüber der vorgehaltenen Kapazität 

ist im Wege des Netzzugangsantrags gemäß § 13 möglich.“ 

 

Wir Ersuchen um Berücksichtigung unserer Vorschläge und verbleiben  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Mag. Michael Schmöltzer 

Niederlassungsleiter E.ON Gas Storage Austria 


